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Klotener Stadtfest wird
verschoben
Aufgrund der aktuellen Situation mit
dem Coronavirus haben das OK des
Klotener Stadtfestes und die Stadt
Kloten gemeinsam entschieden, das
Klotener Stadtfest um ein Jahr zu
verschieben. Es findet neu vom 25.
bis 27. Juni 2021 statt. Das OK des
Klotener Stadtfestes und die Stadt
Kloten freuen sich auf ein unvergess-
liches Stadtfest im Jahr 2021. Vielen
Dank für das Verständnis.

Weitere Informationen: www.klotener-
stadtfest.ch / stadtplatz@kloten.ch /
044 815 12 93

Nur noch telefonisch

Unentgeltliche
Rechtsauskunft
Mit Rücksicht auf die Ansteckungs-
gefahr findet die unentgeltliche
Rechtsauskunft des Zürcher Anwalts-
verbandes für die Dauer der behörd-
lichen Öffnungs- und Versammlungs-
verbote nicht statt.
Das Bezirksgericht Bülach erteilt in
dieser Zeit telefonisch Auskünfte:
Montag von 14 bis 17 Uhr
Freitag von 14 bis 16.30 Uhr

Coronavirus

Kredit für
Notmassnahmen
Um rasch auf die Bedingungen der
Coronavirus-Pandemie reagieren zu
können, wurde in der Stadtverwal-
tung eine Taskforce gebildet. Sie hat
den Auftrag, die Lage laufend zu
beobachten und zu beurteilen, Mass-
nahmen zu beschliessen, zu beantra-
gen und zu kommunizieren. Ange-
sichts der Geschwindigkeit, mit der
auf sich verändernde Bedingungen
reagiert werden muss, lösen be-
stimmte Massnahmen Kosten aus.
Beispielsweise mussten Lizenzen für
die flächendeckende Bereitstellung
von Home-Office-Möglichkeiten er-
worben werden. Deshalb wird für die
Umsetzung von Notmassnahmen im
Zusammenhang mit der Coronavi-
rus-Pandemie ein Kredit im Sinne ei-
nes Kostendaches in der Höhe von
250 000 Franken von der Geschäfts-
leitung genehmigt. Über eine Frei-
gabe von Mitteln entscheidet die
Taskforce auf Antrag der Geschäfts-
bereiche.

Schulanlage Nägelimoos

Umnutzung Bibliothek
in Schulleitungsbüro
Die Primarstufe Nägelimoos hat seit
Anfang Jahr eine Co-Schulleitung.
Die beiden Schulleitenden müssen
sich das bisherige Schulleitungsbüro
teilen. Dieser Raum ist für zwei
Personen ziemlich klein und nicht
geeignet. Daher soll nun ein Teil der
ehemaligen Bibliothek in ein neues
Schulleitungsbüro umfunktioniert
werden. Das bisherige Schulleitungs-
büro wird neu ein Besprechungszim-
mer. Die Geschäftsleitung stimmt die-
ser Umnutzung zu und bewilligt ei-
nen Kredit von 13 000 Franken.

KURZ NOTIERT

Schiessanlage Bettensee

Erneuerung
Baurechtsvertrag
Der Baurechtsvertrag der 25-m-Pis-
tolenschiessanlage läuft am 31. März
2020 ab. Seit 1990 wurde die Anlage
nicht mehr durch die Baurechtsneh-
merin, die Pistolenschützen Kloten,
betrieben, sondern durch die Match-
schützenvereinigung Zürich (MSVZ).
Dafür wurde zwischen den beiden
Vereinen ebenfalls im 1990 eine Ver-
einbarung geschlossen. Nachdem
verschiedene Gespräche mit beiden
Vereinen geführt worden waren, teil-
ten die Pistolenschützen mit, dass sie
kein Interesse an der Verlängerung
des Baurechts haben. Nun ist der
MSVZ an die Stadt Kloten getreten,
um den Abschluss eines neuen Bau-
rechtsvertrages auszuhandeln. Der
Stadtrat hat im Beratungsgeschäft
vom 17. Dezember 2019 festgelegt,
dass der Baurechtsvertrag mit dem
MSVZ verlängert werden soll. Der
Stadtrat genehmigt diesen neuen
Baurechtsvertrag zwischen der Stadt
Kloten und der Matchschützenverei-
nigung Zürich (MSVZ).

Waldeggweg

Bauabrechnung
Umlegung Kanalisation
Der Stadtrat genehmigt die Bauab-
rechnung der Kanalisationsumlegung
am Waldeggweg in der Höhe von
349 447 Franken. Die Minderkosten
von 31 450 Franken (–8%) entstan-
den durch die koordinierte Ausfüh-
rung zusammen mit der Sanierung
Schaffhauserstrasse.

Stadthaus

Zuleitungen
Storensteuerung
Nebst den Ersatzteilen der Lamel-
lenstoren des Stadthauses ist auch
ein Grossteil der Hardware-Kompo-
nenten der Steuerung nicht mehr
verfügbar. Deshalb wird die Firma
Hans K. Schibli AG, Kloten, mit dem
Ersatz der Zuleitungen Storensteue-
rungen im Stadthaus zu 47 827 Fran-
ken beauftragt.

Verkehrsberuhigung
Hamelirainstrasse

Kredit und Arbeits-
vergabe Kurvenausbau
Um die Kurve Hamelirainstrasse zur
Befahrung mit Lastwagen und An-
hänger tauglich zu machen, wurde
ein entsprechendes Projekt unter Be-
rücksichtigung der normierten Fahr-
zeugabmessungen und Schleppkur-
ven für Anhängerzüge ausgearbeitet.
Hierbei wird die Kurve innenseitig
vergrössert und ein visuell geführter,
aber überfahrbarer Gehwegbereich
geschaffen. Der visuell mit einem
Bundstein abgetrennte Gehwegbe-
reich existiert heute noch nicht, soll
aber in Zukunft die Fussgängerfüh-
rung in diesem Bereich sicherer ge-
stalten. Baubeginn soll im Verlauf
vom April 2020 sein. Der Stadtrat ge-
nehmigt das Projekt und bewilligt für
Sanierung und Ausbau einen Kredit
in der Höhe von 278 000 Franken.
Die Firma Tibau AG, Bassersdorf,
wird mit der Ausführung der Tief-
bauarbeiten in der Höhe von
239 277 Franken beauftragt. Die Pla-
nungs- und Bauleitungsaufgaben
werden dem Ingenieurbüro H. Berg-
mann GmbH, Ürikon/Stäfa, zum Be-
trag von 24 771 Franken als Pauscha-
le vergeben.

KURZ NOTIERT

An der Bundesratssitzung vom Frei-
tag, 20. März, wurde beschlossen,
dass Ansammlungen von mehr als
fünf Personen verboten sind. Wer
sich nicht daran hält, muss mit einer
Ordnungsbusse von 100 Franken
rechnen.

Die Arbeitgeber im Baugewerbe
und in der Industrie werden zudem
verpflichtet, die Empfehlungen des
Bundes zur Hygiene und zum Ab-
standhalten einzuhalten. Betriebe,
die sich nicht daranhalten, werden
geschlossen. Mit diesen Massnahmen
will der Bundesrat weitergehende
Massnahmen vermeiden.

Diese Regelung kann auf den
Spielplätzen, Grillstellen und am Ska-
terplatz nur durchgesetzt werden,
wenn sie gesperrt werden. Diese An-
lagen sind deshalb seit dem Samstag,
21. März, bis auf weiteres abgesperrt

worden. Personen, welche sich nicht
an diese Verbote halten, müssen mit
einer Ordnungsbusse rechnen.

Der Bundesrat fordert die Bevöl-
kerung eindringlich auf, zu Hause zu
bleiben, insbesondere Personen, die
krank oder über 65 Jahre alt sind.
Nach draussen gehen soll nur, wer
zur Arbeit, zum Arzt gehen sowie Le-
bensmittel einkaufen oder jemandem
helfen muss. Damit sollen besonders
gefährdete Personen geschützt und
eine Überlastung der Intensivstatio-
nen in den Spitälern verhindert wer-
den. Lebensmittelläden und Gesund-
heitseinrichtungen bleiben geöffnet.
Die Versorgung mit Nahrungsmitteln
und Medikamenten ist sichergestellt.
Es ist nicht nötig, Vorräte anzusam-
meln.

Abteilungen Sicherheit ,Tief-
bau/Unterhalt + Forst geschlossen
Die Abteilung Sicherheit an der Dorf-
strasse 58 und die Abteilung Tief-
bau/Unterhalt + Forst an der Gru-
benstrasse 9 sind für den Publikums-
verkehr zum Schutz der Kunden und
des Personals geschlossen. Es sind
nur noch Termine nach telefonischer
Vereinbarung möglich, um die sozia-
len Kontakte so gering wie möglich

zu halten. Damit werden die Bevölke-
rung und die Mitarbeitenden ge-
schützt.

Friedhofbus eingestellt
Aufgrund der aktuellen Situation
wird der Friedhofbus zum Friedhof
Chloos per sofort bis auf weiteres
eingestellt. Das Ruftaxi fährt noch.
Zum Fahrpreis von 3 Franken (inkl.
MwSt.) pro Person und Fahrt kann
das Ruftaxi gemäss Fahrplan bestellt
werden. Rufen Sie die Nummer
044 777 77 77 an. Weitere Informa-
tionen finden Sie unter: www.klo-
ten.ch/ruftaxi

Hotline der Stadt: 044 815 10 00
Die Stadt Kloten hat eine Hotline
eingerichtet. Unter der Nummer
044 815 10 00 werden Fragen betref-
fend Notlagen, Betreuung und die
Dienste der Stadt für die Klotener Be-
völkerung beantwortet (während der
Öffnungszeiten des Stadthauses). Bit-
te beachten Sie, dass keine medizini-
schen Fragen beantwortet werden
können.

Bleiben Sie zu Hause
Der Bundesrat hat die Mass-
nahmen zum Abstandhalten
verstärkt, um eine Überlas-
tung der Spitäler mit
schweren Fällen von
Coronavirus-Erkrankungen
zu verhindern.

Auch die Spielplätze und Grillstellen sind in Kloten seit Samstag gesperrt. Foto: zvg.

Weitere Informationen:
www.bag-coronavirus.ch

Die Vorbereitungen des Donnschtig-
Jass laufen seit Wochen und ein mo-
tiviertes OK packt die Aufgaben mit
viel Begeisterung an. Unzählige klei-
ne Detailabklärungen sind im Vorfeld

zu treffen. Dabei formen die beiden
Gemeinden ein gemeinsames OK. Die
gleiche Crew und die gleichen Helfer
werden den Anlass entweder in Klo-
ten oder in Bassersdorf durchführen.
Wer noch mithelfen möchte bei die-
sem unvergesslichen Anlass, darf
sich gerne melden bei stadt-
platz@kloten.ch oder 044 815 12 93.

Qualifikationsturnier
Das für den 12. März geplante Quali-
fikationsturnier in Kloten wurde auf-
grund der aktuellen Situation mit

dem Coronavirus auf den 8. Juni ver-
schoben. Für Informationen und
Anmeldungen: stadtplatz@kloten.ch,
oder 044 815 12 93. Die Gewinner
werden Kloten am 30. Juli am Tur-
nier im Appenzellerland vertreten.
Bis heute haben sich bereits über
20 Teilnehmende angemeldet. Wir
hoffen, dass der Anlass bis dahin
wieder stattfinden kann.

Donnschtig-Jass findet dieses Jahr in
Kloten oder Bassersdorf statt
Am Donnerstag, 6. August,
findet der diesjährige
Donnschtig-Jass in Kloten
oder Bassersdorf statt.
Die Vorbereitungen im Orga-
nisationskomitee laufen.

Weitere Informationen:
stadtplatz@kloten.ch oder
www.srf.ch/sendungen/donnschtig-jass

Foto: zvg.
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Hundehalterinnen und Hundehalter
müssen ihre Hunde bei der Einwoh-
nerkontrolle Kloten innerhalb von
10 Tagen anmelden. Vor der Anmel-
dung auf der Stadtverwaltung muss
die Registrierung bei der Amicus AG
über den Tierarzt (1. Registrierung
oder Importhunde) erfolgen. Der
Tierarzt verlangt für die Erstkenn-
zeichnung in jedem Falle die Halter-
ID des Halters. Diese kann vorgängig
bei der Einwohnerkontrolle nachge-
fragt werden. Nach der Registrierung

beim Tierarzt muss innerhalb der
obengenannten Frist die Anmeldung
auf der Einwohnerkontrolle erfolgen.
Allfällige Mutationen über den Tier-
halter und den Hund wie Namens-
und Adressänderungen, Halterwech-
sel oder Todesfälle sind ebenfalls in-
nert 10 Tagen der Einwohnerkontrol-
le mitzuteilen.

Die Änderung soll schriftlich
unter einwohnerkontrolle@kloten.ch
oder telefonisch unter 044 815 12 10
erfolgen. Mutationen inkl. Todesfälle
der Hunde sind zusätzlich direkt der
Amicus AG (www.amicus.ch, Tel.
0848 777 100) zu melden.

Der Hundepass sowie die Bestäti-
gung der geforderten Kurse ist vorzu-
weisen. Der bisher obligatorische
Sachkundenachweis SKN wurde per
1. Januar 2017 aufgehoben. Hunde-
besitzer von grossen oder massigen
Hunden (Rassentyp I) sind nach wie

vor verpflichtet, eine Grundausbil-
dung (Welpen-, Junghunde- oder Er-
ziehungskurs) zu absolvieren.

Achtung: Bei Importhunden grei-
fen andere gesetzliche Grundlagen.
Informieren Sie sich vorgängig beim
Veterinäramt des Kantons Zürich un-
ter: www.veta.zh.ch

Gebühren
Der Stadtrat hat die Hundesteuer auf
200 Franken festgelegt. Die Steuer
muss jährlich bis 31. März in der
Wohngemeinde des Eigentümers ein-
bezahlt werden. Die Einwohnerkon-
trolle wird Ihnen eine Rechnung zu-
schicken.

Diverses
Jeder Hundehalter muss über eine
Haftpflichtversicherung mit der De-
ckungssumme von mindestens 1 Mil-
lion Franken verfügen. Wer einen
Hund hält oder erwirbt, der einem
Rassentyp I angehört und nach dem
31.12.2010 geboren ist, muss inner-
halb der vorgeschriebenen Frist
nachweisen, dass sie/er eine aner-
kannte praktische Hundeausbildung
absolviert hat. Ausführliche Infor-
mationen über die Erziehungskurse
finden sie unter www.veta.zh.ch oder
wenden Sie sich direkt an unsere
Fachstelle der Stadtpolizei: sta-
po@kloten.ch oder 044 815 14 51.

Ausserdem können Sie Ihren
Hund auch schriftlich an- und abmel-
den. Die Formulare dazu finden Sie
im Internet unter: www.kloten.ch/
hundebezeichnung

Meldepflicht für Hunde
Jeder Hundebesitzer ist da-
zu verpflichtet, seinen
Hund ab dem Alter von drei
Monaten mit einem Mikro-
chip zu kennzeichnen und
in der Datenbank von
Amicus AG zu registrieren.

Hunde müssen innerhalb von 10 Tagen angemeldet werden.  Foto: zvg.

Während der Bibliotheksschliessung
werden keine Mahnungen versendet
und keine Mahngebühren erhoben.
Weiterhin zur Verfügung stehen Ih-
nen die digitalen Bibliotheken: On-
leihe und Freegal Music.

Falls Sie ausgeliehene Medien re-
tournieren möchten, können Sie das
über die Rückgabeboxen vor der Bi-
bliothek tun. Wir weisen aber aus-
drücklich darauf hin, dass es aktuell
enorm wichtig ist, dass Sie zu Hause
bleiben! Ab Montag, 23. März bieten
wir – solange die Schliessungszeit an-
dauert – einen Lieferdienst an.

So funktioniert es:
1. Sie suchen auf www.winme-
dio.net/kloten Bücher, die Sie lesen
möchten
2. Sie melden sich telefonisch in der
Bibliothek. Unter der Nummer
044 815 13 70 ist die Bibliothek von
Montag bis Freitag zwischen 9 und
12 Uhr erreichbar.
3. Sie teilen den Mitarbeitenden Ihre
Personalien mit und welche Bücher
Sie gerne beziehen möchten.
4. Die Bücher werden nach Möglich-

keit am selben Nachmittag zu Ihnen
geliefert.

Damit dies effizient umgesetzt
werden kann, müssen folgende Punk-
te beachtet werden:
• Der Dienst wird ausschliesslich
Menschen aus der Risikogruppe an-
geboten (Menschen über 65 Jahre
und/oder mit einem geschwächten
Immunsystem), die in Kloten wohn-
haft sind.
• Die Bücher werden desinfiziert und
in einem Plastiksack verpackt gelie-
fert und in Ihrem Briefkasten depo-
niert.
• Der Dienst ist kostenlos, da auf eine
Geldtransaktion verzichtet wird.
• Es werden ausschliesslich Bücher
geliefert und keine anderen Medien
wie DVDs, CDs usw.
• Eine Lieferung darf höchstens 3 Bü-
cher beinhalten.
• Alternativ können Sie alle Angaben
per Mail an stadtbibliothek@kloten.ch
schicken

Bücher direkt nach Hause
Die Stadtbibliothek bleibt
vorerst geschlossen. Es
finden keine Veranstaltun-
gen statt und es können
keine Medien ausgeliehen
werden. Alle aktuell ausge-
liehenen Medien wurden bis
zum 21. April verlängert.

Für Fragen steht Ihnen das Bibliotheks-
team unter 044 815 13 70 / stadtbiblio-
thek@kloten.ch zur Verfügung.

Bücher werden bequem nach Hau-
se geliefert.  Foto: zvg.


